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R u N D e R l A S S e

Nr. 8 Änderung der bundeseinheitlichen Dienstordnung für Notarinnen und Notare.  
Rderl. d. MdJIe v. 10.09.2013 (3830 - II/C 1 - 2013/4098 - II/A) – JMBl. 2014, S. 149 –

– Gült.-Verz. Nr. 27 –

rderl. v. 1.4.2010 (Jmbl. s. 102, 137, 2011 s. 253) 
zuletzt geändert durch rderl. v. 8.11.2011 (Jmbl. s. 646)

I.

die dienstordnung für notarinnen und notare in der Fassung vom 1. April 2010 (Jmbl.  
s. 102, 137, 2011 s. 253), zuletzt geändert durch runderlass vom 8. november 2011 (Jmbl. 
s. 646), wird wie folgt geändert:
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1. § 19 wird wie folgt geändert:

a) in Abs. 1 wird die Angabe „einschließlich der Kostenberechnung (§ 154 Abs. 3 satz 3 
Kosto)“ gestrichen.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) in satz 1 wird die Angabe „einschließlich der Kostenberechnung (§ 154 Abs. 3 
Kosto)“ gestrichen.

bb) in satz 2 wird das Komma durch das Wort „und“ ersetzt und werden die Wörter 
„und die Abschrift der Kostenberechnung“ gestrichen.

2. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:
„Über jede verfügung von todes wegen, welche notarinnen oder notare dem Amts

gericht zur besonderen amtlichen verwahrung abliefern (§ 34 Abs. 1 und 2 beurkg, 
§ 344 Abs. 1, Abs. 3 FamFg), haben sie für ihre urkundensammlung ein vermerk
blatt anzufertigen und zu unterschreiben, das namen, geburtsdatum, geburtsort mit 
Postleitzahl und Wohnort der erblasserin oder des erblassers beziehungsweise der 
vertragschließenden – gegebenenfalls auch der zweiten notarin oder des zweiten 
notars oder der urkundenzeugen – enthält sowie Angaben darüber, in welcher Form 
(§§ 2232, 2276 bgb) die verfügung von todes wegen errichtet worden ist und wann 
und an welches Amtsgericht sie abgeliefert wurde. Auf das vermerkblatt ist die num
mer der urkundenrolle zu setzen.“

b) in Abs. 4 werden die Wörter „und der Kostenberechnung“ gestrichen.

3. in § 21 satz 1 wird die Angabe „mit den dazugehörigen Kostenberechnungen (§ 154 Abs. 
3 satz 1 Kosto)“ gestrichen.

4. in § 22 Abs. 2 satz 2 nr. 8 wird das Wort „Kostenrechnung“ durch „Kostenberechnung“ 
ersetzt, die Angabe „(vgl. § 154 Abs. 1 Kosto)“ gestrichen und nach den Wörtern „wenn 
die“ die Angabe „Kostenberechnung nicht elektronisch aufbewahrt wird (§ 19 Abs. 6 
gnotKg) und die“ eingefügt.

II.

dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.
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Nr. 9 Anpassung der Anweisungen für die Geschäftsstellen der Gerichte der Finanz-
gerichtsbarkeit Aktenordnung der Finanzgerichtsbarkeit (AktO-FG). Rderl. d. MdJIe v. 
09.12.2013 (1454 - I/B1 - 2013/8583 - I/B) – JMBl. 2013, S. 151 –

– Gült.-Verz. Nr.: 214, 2103 –

rderl. v.  01. 11. 2012 (Jmbl. s. 675)

I.

die Aktenordnung der Finanzgerichtsbarkeit vom 1. november 2012 (Jmbl. s. 675) wird wie 
folgt geändert:

1. § 3 Abs. 1 wird ergänzt:

„(1) 9in güterichterverfahren können ebenfalls blattsammlungen geführt werden; diese 
sind mit blattsammlungshüllen zu versehen. 10von einem eigenen Aktendeckel kann im 
hinblick auf § 7 Abs. 4 satz 2 abgesehen werden.“

2. § 3 wird folgender Absatz 7 hinzugefügt:

„(7) 1bei verweisung der beteiligten vor eine güterichterin oder einen güterichter wird 
dem Aktenzeichen des herkunftsverfahren auch das des güterichterverfahrens beige
fügt. 2Auf dem Aktendeckel bzw. auf dem Aktenvorblatt des güterichterverfahrens wird 
auch das Aktenzeichen des verweisenden verfahrens aufgeführt. 3bei terminen vor der 
güterichterin oder dem güterichter sind zusätzlich die für die Kostenberechnung rel
evanten Angaben auf dem Aktenumschlag bzw. dem Aktenvorblatt zu vermerken, ins
besondere ort, beginn und ende der verhandlung sowie die teilnehmerinnen und teilne
hmer, soweit sie nicht aus dem Akteninhalt ersichtlich sind. 4schriftstücke und Anlagen, 
die im rahmen eines güterichterverfahrens von den beteiligten oder der güterichterin 
bzw. dem güterichter als vertraulich bezeichnet werden, werden in einem besonderen 
umschlag aufbewahrt, auf dem Aktenzeichen, einsender, inhalt und eine eventuelle 
rückgabe zu vermerken sind.“

3. § 4 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt ergänzt:

„(2) 2dem Aktenzeichen ist die arabische ziffer des senats oder der zuständigen güteri
chterin oder des zuständigen güterichters voranzustellen.“

4. § 4 wird folgender Absatz 3 und dem Abs. 4 folgender Satz 4 hinzugefügt:

„(3) 1in verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter werden auf Protokollen und 
vereinbarungen unter dem Aktenzeichen auch das Aktenzeichen des herkunftsver
fahrens und das herkunftsgericht angegeben. 2Für die Jahreszahl des Jahrgangs bei 
dem Aktenzeichen ist das datum maßgeblich, an dem die verweisung vor die güterich
terin oder den güterichter erfolgt ist oder bei güterichterverfahren in verbundlösungen 
das verfahren auf der zentralen geschäftsstelle für güterichterverfahren eingegangen ist. 
3ist eine güterichtergeschäftsstelle nicht eingerichtet, ist das datum des verweisungs
beschlusses maßgebend.“
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„(4) 4die Akten des güterichterverfahrens sind bis zum Abschluss des güterichterver
fahrens separat und ohne einsichtsmöglichkeit für dritte aufzubewahren.“

5. § 7 wird folgender Absatz 4 hinzugefügt:

„(4) 1ein güterichterverfahren ist abgeschlossen, wenn eine mitteilung über die been
digung des rechtsstreits (z. b. Abschluss einer vereinbarung über die rücknahme 
der Klage) durch die güterichterin, den güterichter oder eine sonstige rückgabe zum 
herkunftsverfahren erfolgt ist. 2das als vertraulich bezeichnete schriftgut ist an den ein
sender zurückzugeben oder zu vernichten, sofern die beteiligten auf eine rückgabe 
verzichtet haben, es sei denn, die beteiligten haben eine andere vereinbarung getroffen. 
3das in der Akte oder der blattsammlung verbleibende schriftgut ist an das Prozessgeri
cht zurückzugeben und bei den Akten des herkunftsverfahrens aufzubewahren.“

der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

6. § 13 Abs. 1 Satz 2 wird folgende Position e) hinzugefügt:

„e) erinnerungen gegen die entscheidung des urkundsbeamten über die bewilligung 
von Prozesskostenhilfe.“

7. § 14 Abs. 1 Satz 2 wird folgende Position g) hinzugefügt:

„g) verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter nach § 155 Fgo in verbindung 
mit § 278 Absatz 5 zPo.“

8. § 14 wird folgender Absatz 2 hinzugefügt:

„(2) 1bei verweisungen vor eine güterichterin oder einen güterichter nach § 155 Fgo 
in verbindung mit § 278 Absatz 5 zPo wird dem registerbuchstaben der zusatz „gr” 
nachgestellt. 2im register des herkunftsverfahrens ist das Aktenzeichen des güterich
terverfahrens zu vermerken; im register des güterichterverfahren ist das Aktenzeichen 
des herkunftsverfahrens zu erfassen.“

der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

II.

dieser runderlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2014 in Kraft.
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Nr. 10 Richtlinien zur Zusammenarbeit von Polizei, Justiz und Verfassungsschutz 
bei der Beobachtung der Organisierten Kriminalität (OK). Gemeinsamer Runderlass 
des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (lPP 12-Sw. 22 g 04 45) und 
des Hessischen Ministeriums der Justiz, für Integration und europa (4110 - III/A 3 - 
2013/213 - III/A) vom 23.12.2013 – JMBl. 2014, S. 153 – – Gült-Verz. Nr. 241 –

I.

1. Ziel der gemeinsamen Richtlinie

ziel dieser richtlinie ist die Festlegung des rahmens des informationsaustausches 
über organisierte Kriminalität zwischen Polizei, dem Landesamt für verfassungsschutz  
und der Justiz.

die zusammenführung der informationen und Koordination der Arbeit soll insbeson
dere durch

– regelmäßigen informationsaustausch,

– gemeinsame besprechungen,

– anlassbezogene Abstimmung von Arbeitsschwerpunkten einschließlich operativer 
maßnahmen und die

– gemeinsame erstellung eines Lagebildes

gewährleistet werden.

2. Zuständigkeiten

2.1 das Landesamt für verfassungsschutz beobachtet im rahmen der erfüllung sei
ner Auf gaben auch bestrebungen und tätigkeiten der organisierten Kriminalität im 
geltungs bereich des grundgesetzes im vorfeld strafbarer handlungen.

2.2 die Polizei hat im rahmen der gefahrenabwehr auch im bereich der organisierten Kri
minalität die Aufgabe, zu erwartende straftaten zu verhüten sowie für die verfolgung 
künftiger straftaten vorzusorgen (vorbeugende bekämpfung von straftaten).

2.3 die zusammenarbeit von staatsanwaltschaft und Polizei bei der strafverfolgung im 
bereich der organisierten Kriminalität regelt der gemeinsame runderlass des hessi
schen ministeriums des innern und für sport und des hessischen ministeriums der 
Jus tiz „gemeinsame richtlinien über die zusammenarbeit von staatsanwaltschaft und 
Po lizei bei der verfolgung der organisierten Kriminalität“ in seiner jeweils geltenden 
Fas sung.

3. Formen der Zusammenarbeit

3.1 das Landesamt für verfassungsschutz, die staatsanwaltschaft und die Polizei arbeiten 
unter beachtung der jeweiligen zuständigkeiten eng und vertrauensvoll zusammen.

3.2 das Landesamt für verfassungsschutz nimmt teil an der regelmäßigen Arbeitstagung 
„organisierte Kriminalität“ der zentralstelle zur bekämpfung der organisierten Krimi
nalität der generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main (zoK) und des hessischen 
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Landeskriminalamtes sowie mit der zoK an den tagungen der Leiter der oKdienst
stellen der hessischen Polizei.

3.3 das Landesamt für verfassungsschutz, die zoK und das hessische Landeskriminal
amt führen regelmäßige und anlassbezogene dienstbesprechungen durch.

3.4 im einzelfall kann das Landesamt für verfassungsschutz besprechungen mit 
Polizeiprä sidien unter nachrichtlicher beteiligung der zoK und des hessischen Lan
deskriminalamtes durchführen. Für die Polizeipräsidien gilt dies entsprechend.

3.5 das hessische Landeskriminalamt beteiligt das Landesamt für verfassungsschutz an 
der erstellung des mit der zoK abzustimmenden Lagebildes.

3.6 das hessische Landeskriminalamt und das Landesamt für verfassungsschutz 
unterrich ten sich gegenseitig über Arbeitsschwerpunkte, insbesondere die einrich
tung von Pro jekten, und stimmen sich über Art und umfang der beteiligung ab. die 
zoK wird früh zeitig in Kenntnis gesetzt und beteiligt sich gegebenenfalls.

3.7 zur vermeidung von beeinträchtigungen bei verdeckten operativen maßnahmen 
stimmt das Landesamt für verfassungsschutz seine operativen vorhaben im bereich 
der orga nisierten Kriminalität grundsätzlich mit dem hessischen Landeskriminalamt 
und dem zuständigen Polizeipräsidium ab.

3.8 die Übermittlung personenbezogener daten durch das Landesamt für verfassungs
schutz richtet sich nach den §§ 10 und 11 des gesetzes über das Landesamt für 
verfas sungsschutz. die Übermittlung personenbezogener daten durch die Polizei an 
das Lan desamt für verfassungsschutz richtet sich nach § 22 Abs. 2 des gesetzes 
über die öf fentliche sicherheit und ordnung (hsog) in der Fassung vom 14. Januar 
2005 (gvbl. i s. 14), zuletzt geändert durch gesetz vom 27. Juni 2013 (gvbl. s. 444), 
beziehungs weise nach § 8 des gesetzes über das Landesamt für verfassungsschutz. 
die daten sol len so früh wie möglich übermittelt werden.

3.9 Für vertraulichkeitszusagen gegenüber von dem Landesamt für verfassungsschutz 
ein gesetzten Personen gilt der gemeinsame runderlass des hessischen ministeriums 
des innern und für sport und des ministeriums der Justiz, für integration und europa 
vom 30. dezember 2009 betreffend inanspruchnahme von informanten und einsatz 
von vertrauenspersonen, verdeckter ermittler und nicht offen ermittelnder Polizeibe
amter im rahmen der strafverfolgung (n. v.) entsprechend.

3.10 hält das Landesamt für verfassungsschutz aus operativen oder sonstigen gewichtigen 
gründen einen Aufschub von bereits laufenden ermittlungen der strafverfolgungsbe
hörden für geboten, so setzt es sich unmittelbar mit der zuständigen staatsanwalt
schaft in verbindung. die staatsanwaltschaft entscheidet unter berücksichtigung der 
interes sen des Landesamtes für verfassungsschutz über die weiteren maßnahmen.

4. Inkrafttreten

die richtlinien treten am tage nach der bekanntmachung im staatsanzeiger für das 
Land hessen in Kraft.
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II.

die richtlinien wurden im staatsanzeiger für das Land hessen vom 27. Januar 2014, s. 94 
veröffentlicht.

Nr. 11 Änderung der Rechtshilfeordnung für Zivilsachen (ZRHO). Rderl. d. MdJ v. 
24.01.2014 (9341/2 - II/A 3 - 2013/12146-II/A) – JMBl. S. – 155 – Gült.-Verz. Nr. 2104 –

rderl. v.  01. 11. 2012 (Jmbl. s. 675) 
 09. 05. 2012 (Jmbl. s. 217) 
 15. 03. 2013 (Jmbl. s. 134)

I.

das bundesministerium der Justiz, das bundesamt für Justiz, das Auswärtige Amt und die 
Landesjustizverwaltungen haben Änderungen und ergänzungen der bundeseinheitlich erlas
senen rechtshilfeordnung für zivilsachen (zrho) vom 19. oktober 1956 beschlossen, die in 
der 38. ergänzungslieferung zur 2. Auflage der zrho, stand november 2013, enthalten sind 
und hiermit für hessen in Kraft gesetzt werden.

von einem Abdruck der Änderungen und ergänzungen wird abgesehen. die 38. ergänzungs
lieferung wurde mit erlass vom 20. Januar 2014 an die gerichte ausgegeben. die zrho ist 
nunmehr in der Fassung der 38. ergänzungslieferung anzuwenden.

die amtliche handausgabe kann im Übrigen bei der Kulturbuchverlag gmbh, sprosserweg 
3, 12351 berlin, bezogen werden.

zugleich wird auf die veröffentlichungen unter „www.bundesanzeiger.de“ Ý „>> zum amtli
chen teil“ und im Portal ironline des Justizministeriums nordrheinWestfalen hingewiesen.

II.

Künftig im elektronischen bundesanzeiger bekannt gemachte Änderungen oder neufassun
gen der zrho gelten mit ihrer dortigen bekanntmachung auch für hessen.

III.

dieser runderlass tritt am tage nach seiner veröffentlichung in Kraft.



156

Nr. 12 Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen (MiStra). Rderl. d. HMdJ (1431 - 
III/C 2 - 2014/290 - I/A) v. 31.01.2014 – JMBl. S. 156 – – Gült.Verz. Nr. 241, 243, 2106 –

die durch runderlass vom 13. mai 2008 (1431  iii/c 1  2005/10963  i/A), Jmbl. 2008, s. 
142, zuletzt abgedruckte Anordnung über mitteilungen in strafsachen (mistra) nebst Anhang 
wird mit Wirkung vom 1. Januar 2014 neu in Kraft gesetzt.

M I t t e I l u N G e N  D e S  P R Ä S I D e N t e N 
D e S  J u S t I Z P R ü F u N G S A M t S

J A H R e S B e R I C H t
des Präsidenten des Justizprüfungsamts

für das Jahr 2013

A.

S tA At l I C H e  P F l I C H t FA C H P R ü F u N G

1. Geschäftsbelastung

Am Jahresende 2012 waren im Prüfungsverfahren* . . . . . . . . . . . . . . . .   572 
rechtskandidatinnen/kandidaten verblieben.

zur staatlichen Pflichtfachprüfung gemeldet haben sich im Jahre 2013.   915 
rechtskandidatinnen/kandidaten, so dass sich 
im berichtjahr insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1487 
rechtskandidatinnen/kandidaten, im Prüfungsverfahren befunden haben.

zurückgenommene oder zurückgewiesene zulassungsgesuche . . . . . .   106

Abbruch von Prüfungsverfahren und genehmigte rücktritte 
(§ 16 Abs. 1 und Abs. 2 satz 2 JAg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 107

verbleiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1380

geprüfte Kandidaten:

Prüfung gemäß § 16 Abs. 2 s. 1 bzw. Abs. 3 JAg 
für nicht bestanden erklärt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
(davon 2 Wiederholer)

* die Angaben unter ziffer1 bis 9 schließen die Wiederholungsverfahren zur Notenverbesserung nicht ein, diese sind unter 
der ziffer 10 dieses berichtes gesondert ausgewertet.
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Prüfung wegen täuschung gemäß § 17 Abs. 1 s. 2 JAg 
für nicht bestanden erklärt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

von der mündlichen Prüfung gemäß § 18 JAg ausgeschlossen 
und die Prüfung nicht bestanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191 
(davon 42 Wiederholer)

von 120 Prüfungsausschüssen wurden mündlich geprüft

– erstmalig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  467

– wiederholt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 712

so dass am Jahresende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   668 
rechtskandidatinnen/kandidaten im Prüfungsverfahren verblieben sind.

2. ergebnisse

von den 712 geprüften rechtskandidatinnen/kandidaten haben die Prüfung

 insgesamt o. Freiversuch Freiversuch

bestanden 510 = 71,63% 355 = 68,14% 155 = 81,15%

– sehr gut 2 = 0,28% 0 = 0,00% 2 = 1,05%

– gut 19 = 2,67% 6 = 1,15% 13 = 6,81%

– vollbefriedigend 76 = 10,67% 41 = 7,87% 35 = 18,32%

– befriedigend 198 = 27,81% 147 = 28,21% 51 = 26,70%

– ausreichend 215 = 30,20% 161 = 30,90% 54 = 28,27%

Nicht bestanden haben 202 = 28,37% 166 = 31,86% 36 = 18,85%

von den 91 Wiederholern haben 45 = 49,45% (bezogen auf die gesamtzahl aller Kandi
datinnen/Kandidaten = 6,99%) die Prüfung wiederum nicht bestanden.

3. Durchschnittspunktzahl

die durchschnittspunktzahlen in den Abschnitten der erfolgreich abgeschlossenen Prü
fungsverfahren betrugen:

  6,33 Punkte zivilrecht 
Aufsichtsarbeiten: 6,23 Punkte 6,19 Punkte strafrecht 
  6,09 Punkte Öffentliches recht

  8,92 Punkte zivilrecht 
mündliche Prüfung: 9,04 Punkte 9,08 Punkte strafrecht 
  9,10 Punkte Öffentliches recht

die erzielten ergebnisse führten im schnitt zu folgender

Prüfungsnote (vor hebung): 7,16 Punkte

Abschlussnote: 7,18 Punkte.
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4. Freiversuche

den 191 Freiversuchen lagen folgende semesterzahlen zugrunde:

 Fachsemester insgesamt mit Auslandsstudium mit wichtigem Grund

 <= 8 155 0 1

 9 19 17 2

 10 15 14 0

 11 2 2 2

5. Studiendauer

der staatlichen Pflichtfachprüfung haben sich unterzogen nach einem rechtswissen
schaftlichen studium von

a) erstmals geprüft 
und bestanden 

b) alle Geprüften

4 - 6 Semestern 1 = 0,22% 1 = 0,14%
 7 Semestern 2 = 0,43% 2 = 0,28%
 8 Semestern 118 = 25,43% 151 = 21,21%
 9 Semestern 65 = 14,01% 75 = 10,53%
 10 Semestern 89 = 19,18% 113 = 15,87%
 11 Semestern 43 = 9,26% 66 = 9,27%
 12 Semestern 34 = 7,33% 53 = 7,44%
 13 Semestern 36 = 7,76% 63 = 8,85%
 14 Semestern 20 = 4,31% 40 = 5,62%
 15 Semestern 22 = 4,74% 37 = 5,20%
 16 Semestern und mehr 34 = 7,33% 111 = 15,59%

 Gesamt 464 = 100,00% 712 = 100,00%

Kandidatinnen/Kandidaten.

die längste studiendauer betrug 28 semester.

die durchschnittliche studiendauer betrug für

hessen insgesamt a) 10,77 semester 
 b) 11,79 semester

Frankfurter Kandidatinnen/Kandidaten a) 10,95 semester 
 b) 12,10 semester

gießener Kandidatinnen/Kandidaten a) 10,66 semester 
 b) 11,44 semester

marburger Kandidatinnen/Kandidaten a) 10,46 semester 
 b) 11,38 semester.
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6. Altersstruktur

die Altersstruktur der im Jahre 2013 geprüften Kandidatinnen/Kandidaten zeigt folgen
des bild:

bei der meldung zur Prüfung waren

36 Jahre und älter 6 = 0,84%
31 bis 35 Jahre 50 = 7,02%
27 bis 30 Jahre 216 = 30,34%
23 bis 26 Jahre 437 = 61,38%
22 Jahre und jünger 3 = 0,42%.

der Anteil der 27jährigen und älteren Kandidatinnen/Kandidaten beträgt 38,20%.

7. Anteil Frauen/Männer

von den 712 insgesamt geprüften Kandidatinnen/Kandidaten waren 455 (= 63,90%) 
Frauen.

unter den 510 erfolgreichen Prüfungsteilnehmern waren 323 (= 63,33%) Frauen.

der Anteil der Frauen an den 191 Freiversuchen betrug 126 = 65,97%.

8. Anteil ausländischer/schwerbehinderter Kanditaten

die zahl der geprüften ausländischen oder staatenlosen Kandidatinnen/Kandidaten be
lief sich auf 57.

18 Kandidatinnen/Kandidaten waren (schwer)behindert.

9. Dauer der Prüfungsverfahren

die Prüfungsverfahren der 514 mündlich geprüften rechtskandidatinnen/kandidaten 
dauerten vom tag der zulassung bis zur mündlichen Prüfung:

a) bei regulärer beendigung des Prüfungsverfahrens 
 im durchschnitt 5,61 monate.

b) bei vom Kandidaten verzögerter beendigung des Prüfungsverfahrens 
 im durchschnitt 5,65 monate.

c) für alle Prüfungsverfahren 
 im durchschnitt 5,62 monate.

10. Notenverbesserungsverfahren

Prüfungsverfahren zur Notenverbesserung **

Am Jahresende 2012 waren im Prüfungsverfahren zur notenverbesserung 62 
rechtskandidatinnen/kandidaten verblieben.

** die Angaben unter ziffer 10 schließen die Wiederholungsverfahren zur Notenverbesserung gegen Gebühr 
(§ 21 Abs. 5 JAg) ein.
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zur Prüfung zum zwecke der notenverbesserung haben sich im Jahr 2013 100 
rechtskandidatinnen/kandidaten gemeldet, 
so dass sich im berichtsjahr insgesamt 162 
rechtskandidatinnen/kandidaten im Prüfungsverfahren zur notenver 
besserung befunden haben.

zurückgenommene oder zurückgewiesene zulassungsgesuche 10

Abbruch von Prüfungsverfahren und genehmigte rücktritte 
(§ 16 Abs. 1 und Abs. 2 satz 2 JAg) 0 10

verbleiben 152

geprüfte Kandidaten:

Prüfung gemäß § 16 Abs. 2 satz 1 bzw. Abs. 3 nr. 1 JAg 
für nicht bestanden erklärt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Prüfung wegen täuschung gemäß § 17 Abs. 1 satz 2 JAg 
für nicht bestanden erklärt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

von der mündlichen Prüfung gemäß § 18 JAg ausgeschlossen 
und die Prüfung nicht bestanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

von den Prüfungsausschüssen wurden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 92 
Kandidaten geprüft, 
so dass am Jahresende 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   60 
rechtskandidatinnen/kandidaten im Prüfungsverfahren zur notenver 
besserung verblieben sind.

von den 92 geprüften rechtskandidatinnen/kandidaten haben . . . . . .  42 
Kandidaten keine verbesserung erreicht, 
während in insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49 
verfahren folgende verbesserungen erzielt wurden:

a) verbesserung des Punktwertes der Abschlussnote:

  2 bis 3 Punkte 8 5 bis 6 Punkte 1 8 bis 9 Punkte 0
bis zu 1 Punkt 22 3 bis 4 Punkte 6 6 bis 7 Punkte 0 9 bis 10 Punkte 0
1 bis 2 Punkte 11 4 bis 5 Punkte 1 7 bis 8 Punkte 0 mehr als 10 Punkte 0

die durchschnittliche verbesserung betrug 1,61 Punkte.

b) verbesserung des notenwertes der Abschlussnote:

keine verbesserung 31

verbesserung um eine notenstufe 22 
um zwei notenstufen 4 
um drei oder mehr notenstufen 0
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11. eignungsprüfung nach § 112a DRiG

Eignungsprüfung nach § 112a DRiG

zur eigungsprüfung nach § 112a drig haben sich 2 
Prüflinge gemeldet

zurückgenommene oder zurückgewiesene zulassungsgesuche 0

die Prüfung haben nicht bestanden 1

die Prüfung haben bestanden 1
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Anlage 1

Notenverteilung nach universitäten (Abschlussnote)

Alle Kandidaten Frankfurt Gießen Marburg Hessen

sehr gut 2 = 0,51% 0 = 0,00% 0 = 0,00% 2 = 0,28%
gut 15 = 3,86% 1 = 0,57% 3 = 2,01% 19 = 2,67%
vollbefriedigend 38 = 9,77% 25 = 14,37% 13 = 8,72% 76 = 10,67%
befriedigend 108 = 27,76% 53 = 30,46% 37 = 24,83% 198 = 27,81%
ausreichend 105 = 26,99% 65 = 37,36% 46 = 30,87% 215 = 30,20%
nicht bestanden 121 = 31,11% 30 = 17,24% 51 = 34,23% 202 = 28,37% 

bestanden 268 = 68,89% 144 = 82,76% 98 = 65,77% 510 = 71,63%
Punkteschnitt   7,36   6,94   7,02   7,18

Prädikat 55 = 14,14% 26 = 14,94% 16 = 10,74% 97 = 13,62%

Frauen Frankfurt Gießen Marburg Hessen

sehr gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00%
gut 10 = 4,12% 1 = 0,76% 0 = 0,00% 11 = 2,42%
vollbefriedigend 18 = 7,41% 19 = 14,50% 6 = 7,41% 43 = 9,45%
befriedigend 62 = 25,51% 41 = 31,30% 21 = 25,93% 124 = 27,25%
ausreichend 72 = 29,63% 45 = 34,35% 29 = 35,80% 146 = 32,09%
nicht bestanden 81 = 33,33% 25 = 19,08% 26 = 32,10% 132 = 29,01%

bestanden 162 = 66,67% 106 = 80,92% 55 = 67,90% 323 = 70,99%
Punkteschnitt   7,10   6,98   6,74   7,00

Prädikat 28 = 11,52% 20 = 15,27% 6 = 7,41% 54 = 11,87%

Männer Frankfurt Gießen Marburg Hessen

sehr gut 2 = 1,37% 0 = 0,00% 0 = 0,00% 2 = 0,78%
gut 5 = 3,42% 0 = 0,00% 3 = 4,41% 8 = 3,11%
vollbefriedigend 20 = 13,70% 6 = 13,95% 7 = 10,29% 33 = 12,84%
befriedigend 46 = 31,51% 12 = 27,91% 16 = 23,53% 74 = 28,79%
ausreichend 33 = 22,60% 20 = 46,51% 17 = 25,00% 70 = 27,24%
nicht bestanden 40 = 27,40% 5 = 11,63% 25 = 36,76% 70 = 27,24%

bestanden 106 = 72,60% 38 = 88,37% 43 = 63,24% 187 = 72,76%
Punkteschnitt   7,76   6,84   7,39   7,49

Prädikat 27 = 18,49% 6 = 13,95% 10 = 14,71% 43 = 16,73%
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Anlage 2

erste Prüfung

(staatliche Pflichtfachprüfung + universitäre schwerpunktbereichsprüfung)

erste Prüfung Hessen

sehr gut 3 = 0,56%

gut 26 = 4,83%

vollbefriedigend 138 = 25,65%

befriedigend 264 = 49,07%

ausreichend 107 = 19,89%

Gesamt 538 = 100,00%
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B.

Z W e I t e  J u R I S t I S C H e  S tA At S P R ü F u N G 

1. Geschäftsbelastung:

 ohne Noten- Noten- 
 verbesserungen verbesserungen

Am Anfang des berichtszeit 
raumes befanden sich 680 117 
in der Prüfung:

es begannen die Prüfung: 912 258

summe der anhängig gewesenen 
Prüfungsverfahren: 1592 379

summe der erledigungen: 927 174

zum ende des berichtzeitraumes 
noch anhängig: 655 125

verzichtet: 0 80

sonstige erledigung: 8 0

2. ergebnisse:

in 201 Prüfungsterminen wurden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1101 
Kandidatinnen und Kandidaten mündlich geprüft.

davon erstmalig im regulären versuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  852

als Wiederholer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

und als notenverbesserer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  174

Prozentuale Aufteilung nach geschlecht:

Weiblich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 %

männlich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 %

es wurden folgende noten erzielt (ohne notenverbesserer):

Geschlecht alle weiblich männlich

sehr gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00%
gut 9 = 0,97% 3 = 0,59% 6 = 1,44%
vollbefriedigend 156 = 16,83% 86 = 16,86% 70 = 16,79%
befriedigend 368 = 39,70% 198 = 38,82% 170 = 40,77%
ausreichend 299 = 32,25% 171 = 33,53% 128 = 30,70%
nicht bestanden 95 = 10,25% 52 = 10,20% 43 = 10,31%

Gesamtergebnis 927 = 100,00% 510 = 100,00% 417 = 100,00%
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notenverbesserer:

Geschlecht alle weiblich männlich

sehr gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00%
gut 1 = 0,56% 0 = 0,00% 1 = 1,27%
vollbefriedigend 24 = 13,48% 18 = 18,18% 6 = 7,59%
befriedigend 100 = 56,18% 56 = 56,57% 44 = 55,70%
ausreichend 44 = 24,72% 21 = 21,21% 23 = 29,11%
nicht bestanden 9 = 5,06% 4 = 4,04% 5 = 6,33%

Gesamtergebnis 178 = 100,00% 99 = 100,00% 79 = 100,00%

Wiederholt geprüft:

1. Wiederholung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70

1. Wiederholung ohne Wiedereinstellung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

2. Wiederholung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Wiederholt nicht bestanden: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

3. Notenverbesserung:

im berichtszeitraum wurden insgesamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  258 
Prüfungsverfahren zur notenverbesserung beendet.

davon wurden durch Antragsrücknahme vorzeitig erledigt: . . . . . . . . . .  80

durch nichtbestehen vorzeitig erledigt:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

mit der mündlichen Prüfung beendet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  169

davon konnten keine verbesserung erzielen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

Verbesserungen um Punkte:

verbesserung um bis zu einem Punkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68

verbesserung um bis zu zwei Punkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

verbesserung um bis zu drei Punkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

verbesserung um bis zu vier Punkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Verbesserungen um Notenstufen:

verbesserung um 1 notenstufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

verbesserung um 2 notenstufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

4. Anzahl der geprüften Kandidatinnen und Kandidaten im Vergleich zu den Vorjahren 
(ohne notenverbesserungen):

 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 947 1238 1180 963 872 927

gegenüber dem vorjahr steigerung um etwa 6%.
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5. Altersstatistik:

durchschnittsalter der erstmals zur Prüfung Angemeldeten: 29 Jahre 11 monate

durchschnittliches Alter einschließlich der Wiederholer: 30 Jahre 1 monat

Alter des jüngsten Prüflings: 25 Jahre 4 monate

Alter des ältesten Prüflings: 55 Jahre 10 monate

verteilung auf die einzelnen Altersstufen:

 Anzahl Prozent

25 Jahre 3 0,27%
26 Jahre 61 5,54%
27 Jahre 151 13,71%
28 Jahre 204 18,53%
29 Jahre 220 19,98%
30 Jahre 173 10,63%
31 Jahre 117 15,71%
32 Jahre 61 5,54%
33 Jahre 30 2,72%
34 Jahre 23 2,09%
35 Jahre 16 1,45%
36 bis 40 Jahre 28 2,54%
41 bis 45 Jahre 8 0,73%
46 bis 50 Jahre 5 0,45%
über 50 Jahre 1 0,09%

Gesamtergebnis 1101 100,00%

6. Verteilung der Wahlfächer:

Wahlfach Prüflinge Prozent

Arbeitsrecht 186 16,89
Öffentliches recht 200 18,17
sozialwesen 4 0,36
steuern und Finanzen 16 1,45
strafrecht 247 22,43
Wirtschaft 84 7,63
zivilrecht 343 31,15
zivilrecht  Familienrecht 21 1,91

7. Dauer der Prüfungsverfahren

durchschnittliche dauer der Prüfungsverfahren: 4 monate 24 tage
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verteilung:

Dauer Anzahl Prozent

bis 1 monat 1 0,09%
bis 2 monate 0 0,00%
bis 3 monate 0 0,00%
bis 4 monate 68 6,18%
bis 5 monate 801 72,75%
bis 6 monate 220 19,98%
bis 7 monate 5 0,45%
bis 8 monate 0 0,00%
bis 9 monate 2 0,18%
bis 10 monate 0 0,00%
bis 11 monate 0 0,00%
bis 12 monate 0 0,00%
über 12 monate 4 0,36%

Gesamtergebnis 1101 100,00%

P e R S O N A l N A C H R I C H t e N

die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren veröffent
lichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

ernannt wurden:

zur vorsitzenden richterin
am oberlandesgericht : richterin am oberlandesgericht carola Andrée;

zum richter
am oberlandesgericht : richter am Landgericht thorsten burmeister.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
vorsitzender richter am oberlandesgericht bodo Fritz nordmeier.
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Senat für Notarsachen

Frau rechtsanwältin und notarin sabine martin wurde – unter berufung in ein ehrenamtli
ches richterverhältnis – zur ehrenamtlichen richterin bei einem senat für notarsachen bei 
dem oberlandesgericht Frankfurt am main für die zeit vom 1. April 2014 bis 31. märz 2019 
ernannt.

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main 

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
Leitende oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer staatsanwaltschaft bei einem 
oberlandesgericht gerhild schaupensteiner.

Staatsanwaltschaften

ernannt wurde:

zum Leitenden oberstaats
anwalt als Leiter einer
staatsanwaltschaft : oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter und ständiger vertreter 

eines Leitenden oberstaatsanwalts bei einer staatsanwalt
schaft bei einem Landgericht dr. michael bolowich in Fulda.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
staatsanwältin Amely nordmeier in Kassel.

Verwaltungsgerichte

ernannt wurde:

zur Amtsinspektorin
mit Amtszulage : Amtsinspektorin gudrun stepper in Frankfurt am main.

Notarinnen und Notare

zum notar wurde bestellt:
rechtsanwalt nino hurth mit dem Amtssitz in Kelkheim (taunus).
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Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
notar edgar Liebrucks, Frankfurt am main, mit Ablauf des 09.01.2014.

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar Werner rottenbach, dillenburg, mit Ablauf des 30.04.2014.

Hessischer Anwaltsgerichtshof

herr rechtsanwalt matthias besier wurde – unter berufung in ein ehrenamtliches richter
verhältnis – zum ehrenamtlichen richter bei dem hessischen Anwaltsgerichtshof für die zeit 
vom 17. Februar 2014 bis 16. Februar 2019 ernannt.

S t e l l e N A u S S C H R e I B u N G e N

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

 1. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzender richter

am oberlandesgericht Frankfurt am main ( r 3).

diese stelle ist bei den Außensenaten in Kassel zu besetzen.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

zusatz zu ziffer 2.3.2. Ausgeprägte Fachkompetenz

– erfahrung in Familiensachen.

 2. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzender richter

am oberlandesgericht Frankfurt am main ( r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

zusatz zu ziffer 2.3.2. Ausgeprägte Fachkompetenz

– erfahrung in Familiensachen.
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 3. eine richterin oder einen richter

am oberlandesgericht Frankfurt am main ( r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 4. eine richterin oder einen richter

am oberlandesgericht Frankfurt am main ( r 2).

diese stelle ist bei den Außensenaten in Kassel zu besetzen.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 5. die Präsidentin oder den Präsidenten

des Landgerichts Kassel (r 4).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 6. die direktorin oder den direktor

des Amtsgerichts melsungen ( r 2 ).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 7. eine geschäftsleiterin oder einen geschäftsleiter (§ 4 go)

bei dem Amtsgericht gelnhausen.

die stelle ist ab 1. Juli 2014 zu besetzen.

bezüglich der vorgenannten stellenausschreibung zu nr. 6 wird erwartet, dass die be
werberin oder der bewerber folgendem Anforderungsprofil entspricht:

I. Allgemeine Voraussetzungen:
– Pflichtbewusstsein
– Leistungsbereitschaft
– belastbarkeit
– Flexibilität
– initiative
– besonders gute Auffassungsgabe
– gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
– Kostenbewusstsein

II. Besondere Voraussetzungen:
1. Fachkompetenz

– erfahrung in der rechtspflege und / oder der Justizverwaltung
– mindestens gutes fachliches Können
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2. Soziale Kompetenz
– Kontaktfähigkeit, gesprächsbereitschaft
– Fähigkeit zur Konfliktlösung und einfühlungsvermögen
– Fähigkeit zu interner und externer zusammenarbeit

3. Führungskompetenz
– Fähigkeit zum vorbild
– entscheidungskompetenz, durchsetzungsvermögen, verhandlungsgeschick
– befähigung zur Personalführung und motivation

4. Organisatorische Kompetenz
– befähigung zur steuerung und veränderung von organisationsabläufen
– befähigung zur entwicklung und umsetzung von neuerungen
– befähigung zum sachgerechten Personaleinsatz

interessierten Frauen und männern wird die möglichkeit gegeben, sich durch schulung 
und hospitation auf die Übernahme der stelle vorzubereiten.

Staatsanwaltschaften

 8. die Leitende oberstaatsanwältin oder den Leitenden oberstaatsanwalt

als Leiterin oder Leiter der staatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 5).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

Verwaltungsgerichtsbarkeit

 9. die Präsidentin oder den Präsidenten

des verwaltungsgerichts gießen (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 10. eine richterin oder einen richter

am hessischen verwaltungsgerichtshof in Kassel ( r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff, Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des Frauenanteils.
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schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten:

zu nr. 1., nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 und nr. 8, nr. 9, nr. 10 binnen drei Wochen an das 
hessische ministerium der Justiz;

zu nr. 7 binnen eines Monats an die direktorin des Amtsgerichts gelnhausen.

eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis Nr. 6 und Nr. 8 bis Nr. 10 auf 
eventuelle Versetzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie 
eine an Verwaltungsbelangen orientierte ermessensentscheidung zwischen mehreren 
Versetzungsbewerberinnen und -bewerbern.
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